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Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zl" 1430110/17-I/4/76 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BENYA p 

Parlament 
1010 Wie n 

XlV" Gesetzgeb~,ng5Feriode 

Wien, am 9~ März 1916 

'1916 .. 03" 2 6 
zu 189JJ 

Die AbGeordneten zum Nationalrat DDrolCÖNIG und ,-' . 

Genossen haben am 260 Februar 1976'unter der NI'., 189/J 
an mich eine schriftliche Anfrage· betreffend' Erhöhung 
der Verwaltungsabgabe für die Ausstellvng von Reise­
pässen gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Welche sind die Gründe p die Ende letzten Jahres 
zu der 60-prozentigen Erhöhung der BundesverwaltungSö.jgaben 

für die Ausstellung von Reisepässen geführt haben?" 
Ich beehre mich p diese Anfrage wie folgt zu beant­

worten., 

Bereits im Mai 1971 hat die Verbindungsstelle 
der Bundesländer namens der Bundesländer den Antrag 

gestellt p die Bundesverwaltungsabgabe für die Ausstellung 

eines Reisepasses von S 50,-- auf S 70,-- zu erhöheno 
Dieser Antrag wurde dami t begr·"Ü..YJ.de t 9 daß der Prei s ,für 
ein Reisepaßformular von der Staatsdruckerei anfangs 
1971 von S 12 p-- auf S 36,-- erhöh t 'worden war. Das 
Bundeskanzlera"!'.t hat zunächst diesen Antrag als nicht 
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hinreichend beg:c1~nde t abgelehnt. Im AugtLS t 1 973 hat 

die Verbindunqsstelle der Bundesländer abermals namens 

der BUV'ldesl änder ihre Forderung wi ederho 1 t und uri. ter 

Hin,~!eis auf die Preiserhöhunq der Reisepo.ßformulare 

im ~1ärz 1972 auf S '-1-0 9-- v,nd im Jänner 1973 auf S 45 9 -

eine Erh,:,h .... mg der en tsprl?chenden T3.rifp\JsT der Bundes­

Verwaltungsabgabenversordnung auf S 73,-- gefordert.. 

Anfang Jänner 1974 wurde der Ent"ltmrf einer Novelle 

zur Bundes-Verwal tuncsabcrab2I1verordnuy:w einem Vorbe-
0J 0 

gutachtungsverfahren unterzogen. In diesem Entwu.r? wur­

de der Forderung der Länder auf Erhöhung dE:,r Tarifpost 

bezüglich der Rei~epässe Rec}1 .. nung getragen. Im April 

des gleichen Jahres wU.rde das allgemeine Begutachtungs­

verfahren eingelei tet~ wobei in dem Ent'l1.rurf ebenfalls 

eine Erhöhung der hier in Frage stehenden Tarifpost 

vorgesehen war. Die geringfügige Herabsetzung des Be.;.. 

trages von S 75,-- auf S 70 9-- wurde von ei ni gen Ländern 

kri tisiert. Insbesondere das Land Oberösterreich wies. 

darauf hin, daß eine Erhöhu..YJ.g auf S 1 OOg -- gefordert 

worden sei und deshalb zumindest der Betrag von S 75,­

beizubehalten w~reo 

Im Interesse der Stabilisierungsbem1i.hungen der 

Bundesregierung eif!.ersei ts und u;n ei nige neue Rechts­

geb:Lete bereits in diese Novelle der Bundes-Verwaltungs­

abgabenverordnun1 einarbei -:-en zu kö{men anderersei ts p 

wurde mit der beabsichtirrten Novelle erst im November 

1975 die Bundesregierung befaßt. Im Hinblick auf den 

Zeitablauf p der seit der Länderforderung nach Erhöhung 

der Tarifpost für die Ausstellung von Reisepässen vergangen 

war und di e in zwischen ei nlJetre tene Teuerung wtJrde ei ne 

Erhöhung dieser Tarifpost auf S SO ,-- vorgesehen. An­

läßlich der BeschluGfassun; der Bundesregierung über 
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diese NOvelle zur DündE:-s-Verwaltungsabgabenverordnung 

wurde darauf hi nqewiesen, daß die Länder mi t Nachdruck 

eine Erhöhung dieser Tarifpost gefordert hä.tten und 

der vorgeschlag-ene Betrag den Forderungen der Länder 

entsprecheo 

Der Sinn der Bundes-Verwaltungsabgaben liegt darin, 

daß die Partei des Verfahrens aus Anlaß von Amtshandlu!'l­

gen der Behörden, die wesentlich in ihrem Privatinteresse 

liegen, zu ei nem Bei trag zu den allgemeinen Kosten der 

Verwaltung verhalten wird. Unter diesem Aspekt halte 

ich die vorgenommene Erhöhung bei Beachtung der Kosten­

steigerung der Formulare und der allgemeinen Kostenstei­

geruna füra..'1gemessen. Es muß in diesem zusammenhang 

betont werden 9 daß die Verwal tungsabgabe für die Aus­

stellung von Reisepässen zum größten Teil den Ländern 

gemlB § 78 Abso 4 AVG1950 zufließt, soda8 der Länder­

forderung nach Erhöhu...'1g dieser Tarifpost besonderes 

Gewicht beizumessen waro 
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